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Bremen. Titel wie “Your
first Job” und “Start a Job” sol-
len jungen Leuten Perspekti-
ven und Anreiz bei der Job-
suche geben.

Auch die IT WORKS!
Medien GmbH siedelt ihre
Geschichten, nach eigener
Auskunft nicht in exklusiven
sozialen Schichten an, sondern

versucht, das Exotische im Ge-
wöhnlichen, Alltäglichen zu
finden. Die Charaktere sollen
ihren lakonischen Witz, ihre
Wärme und ihre Sehnsucht in
sehr nachvollziehbaren sozia-
len Notlagen beweisen. Dazu
passt auch der neue Titel “Alle-
Alle - Wer nicht mehr hat,
kann alles geben”.(al)

www.titelschutzanzeiger.de • Fon: +49 - 40 / 609 009 - 61 • Fax: +49 - 40 / 609 009 - 66

Osborne Clarke Köln gewinnt
den IT-Rechtler Meyer-Spasche

von Clifford Chance aus Frankfurt

Zum 1. Juli 2006 tritt
Georg Meyer-Spasche, 37, als
Partner in die Sozietät Osbor-
ne Clarke (www.osborneclar-
ke.de) in Köln ein. Der
IT-Rechtler war in den vergan-
genen sieben Jahren bei Clif-
ford Chance in Frankfurt.
Osborne Clarke ist mit zwei
Büros in Deutschland vertre-
ten, nachdem im Mai vergan-

genen Jahres die Niederlassung
in München gegründet wurde.
Weltweit ist das Kanzlei-Net-
work Osborne Clarke in den
USA sowie in elf europäischen
Ländern aktiv. In Köln gibt es
bei Osborne Clarke mit Kon-
stantin Ewald und Björn
Mann auch zwei Spezialisten
für den Bereich Medein- und
Internet-Recht.(ps)

Gaumenfreuden und Gesundheit sind stets
gute Themen für den Medienmarkt

Bei der Suche nach dem
“besten Hobbykoch” macht
sich die Agentur wz-Marke-
ting jetzt auf den Weg durch
die Republik. Die Küchen-
künstler werden von Bayern
bis Thüringen in allen Bundes-
ländern gesucht. Dass die
meisten Unfälle im Haushalt
passieren und auch das jonglie-
ren mit Töpfen und Pfannen
seine Risiken birgt, macht sich
die Levision GmbH zum The-
ma. Mit “Abenteuer Kochen”
können sich auch Küchenmuf-
fel und Unglücksraben identi-
fizieren.

Aber unser leibliches Wohl
umfassst ja nicht nur die Gau-
menfreuden, sondern auch de-
ren weniger erfreulichen
Folgen. Der Bereich Gesund-
heit ist noch immer ein vielver-
sprechender Markt. Gerade die
medizinische Beratung und
Begleitung des Verbauchers im

Alltag, erfreuen sich einer
hohen Nachfrage. Mit “Apo-
theken News” möchten auch
die Mandanten von Rechtsan-
walt Jörg Thomas in Berlin
diesem Trend Rechnung tra-
gen.

Auch Uwe Kaczmarek hat
sich der medizinischen Bera-
tung verschrieben und plant ei-
nen “Arthrose Kompass” und
ein “Arthrose Therapie Ver-
zeichnis”.

Positiver dagegen geht es
bei den Mandanten der Kanz-
lei Eikel & Partner zu: Sie bie-
ten das “1 x 1 of life” und
“leben4”. N24 lockt die Zu-
schauer mit “Make Money-..”
und SAT.1 erforscht “Crimi-
nal Minds” und spricht mit
“Welcome, Mrs. President”
eine Einladung an die First
Lady aus.

Dringend benötigte Start-
hilfe im Arbeitsmarkt bietet die
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Diese Woche: 49 Titel
1 x 1 of life

Abenteuer Kochen
Abenteuer: Kochen

AlleAlle -
Wer nichts mehr hat,
kann alles geben
Apotheken News

Arthrose Kompass
Arthrose Therapie Verzeichnis

Betrieb & Recht
Betrieb & Recht kompakt
Brandcompendium
Bruno der Bär
Butterfly-Container

Chefsache
Classic meets India
Classic meets Orient
Criminal Minds

Das Auge von Berlin

Fuck you (I am in love)

gesucht: Bester Hobbykoch
vom Saarland

gesucht: Bester Hobbykoch
von Baden-Württemberg

gesucht: Bester Hobbykoch
von Bayern

gesucht: Bester Hobbykoch
von Berlin und Brandenburg

gesucht: Bester Hobbykoch
von Bremen und Hamburg

gesucht: Bester Hobbykoch
von Hessen

gesucht: Bester Hobbykoch
von Mecklenburg Vorpommern

gesucht: Bester Hobbykoch
von Niedersachsen

gesucht: Bester Hobbykoch
von Nord Rhein Westfalen

gesucht: Bester Hobbykoch
von Rheinland-Pfalz

gesucht: Bester Hobbykoch
von Sachsen

gesucht: Bester Hobbykoch
von Schleswig Holstein

gesucht: Bester Hobbykoch
von Thüringen

Heiter ist die Kunst

leben 4

Make Money -
Die Markus Frick Show

Markenkompendium
Mitwanderzentrale
MTV Players
My first Job

Perspektive Job
Punk Pop

Schumanns Fälle
shoppen
Start a Job

Tipps bei Arthrose

Vergangene Zeiten
Verstummte Stimmen

Welcome, Mrs. President
Wunderbare Tierwelt

Your first Job

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 778 erscheint am 27.06.2006 Anzeigenschluss: 23.06.2006, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 781 erscheint am 18.07.2006 Anzeigenschluss: 14.07.2006, 10 Uhr
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DPMA entscheidet zur Bös-
gläubigkeit bei der Marken-
anmeldung

Es ist nicht von vornherein
sitten- und wettbewerbswid-
rig, eine durch fünfjährige
Nichtbenutzung frei geworde-
ne Marke für sich anzumelden
und zu nutzen. Die Ausübung
solcher „nicht originärer“ Mar-
kenrechte allein begründet den
Vorwurf wettbewerbswidriger
Behinderungsabsicht nicht.
Dies stellte die Markenabtei-
lung des Deutschen Patent-
und Markenamtes im Rahmen

eines Löschungsverfahrens
klar. Das DPMA hatte sich mit
einem Löschungsantrag gegen
die Marke “Pan Am” (Register-
nummer: 304 17 741) zu be-
schäftigen. Die Marke genießt
mit Priorität vom 30. März
2004 Schutz für Taschen, so-
weit in Klasse 18 enthalten, Be-
kleidungsstücke (Klasse 25)
und Turn- und Sportartikel,
soweit in Klasse 28 enthalten.

Im Jahr 2005 wurde gegen
die Marke ein Löschungsan-
trag gestellt. Mit diesem Lö-
schungsantrag wurde die voll-

ständige Löschung der
Marke gem. §50, Abs. 1 Nr. 4
MarkenG beantragt, da der
Anmelder bei der Anmeldung
bös- gläubig gewesen sei.

Das Deutsche Patent- und
Markenamt wies den Lö-
schungsantrag als zulässig, aber
unbegründet zurück, weil die
Voraussetzungen für eine bös-
gläubige Markenanmeldung
nicht gegeben waren. Ein
zweckfremder Einsatz der
Marke im Wettbewerbskampf
liege nicht vor. Der Markenin-
haber nutzt seine Marke zur
Kennzeichnung von Klei-
dungsstücken. Insoweit stellt

sich die Marke als legitimes
Durchsetzungsmittel i.S.d.
Gewährleistung der Herkunft-
funktion dar, sie dient nicht in
erster Linie einer rechtsmiss-
bräuchlichen Behinderung
Dritter. Die beim DPMA regi-
strierten Marken der amerika-
nischen Fluglinie PAN AM
werden nach Einschätzung des
Amtes mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht mehr benutzt
und unterliegen den Voraus-
setzungen des Verfalls. Der Be-
schluss des DPMA wurde
bereitgestellt von RA Tobias
Bier, Kanzlei Kähler Kollegen

Quelle: markenbusiness.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

AlleAlle - Wer nichts mehr hat,
kann alles geben

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen; insbesondere
Groß- und Kleinschreibung, Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Abkürzungen,
Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechen-
den Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Me-
dien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige
elektronische Medien und Netzwerke, einschließlich Offline-
und Online-Dienste (insbesondere Internet), sonstige audiovi-
suelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I,
DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen
(einschließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Mer-
chandising-Produkte, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften,
Kataloge und alle anderen Printmedien und Druckerzeugnisse.

IT WORKS ! Medien GmbH,
Novalistrasse 10, 10115 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

gesucht: Bester Hobbykoch von Baden-Württemberg
gesucht: Bester Hobbykoch von Bayern
gesucht: Bester Hobbykoch von Rheinland-Pfalz
gesucht: Bester Hobbykoch von Schleswig Holstein
gesucht: Bester Hobbykoch von Nord Rhein Westfalen
gesucht: Bester Hobbykoch von Niedersachsen
gesucht: Bester Hobbykoch von Sachsen
gesucht: Bester Hobbykoch von Hessen
gesucht: Bester Hobbykoch von Berlin und Brandenburg
gesucht: Bester Hobbykoch von Thüringen
gesucht: Bester Hobbykoch von Bremen und Hamburg
gesucht: Bester Hobbykoch vom Saarland
gesucht: Bester Hobbykoch von Mecklenburg Vorpommern

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Titelkombinationen, für alle elektronischen und digitalen Medien
( Fernsehaufzeichnungen und auch live ), Rundfunk, Film, Druckerzeugnisse wie Bücher und sonstige Printmedien, Merchandising und
Dienstleistungen jeglicher Art.

wz-marketing, Bannholzring 32, 71287 Weissach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Punk Pop
Fuck you (I am in love)
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen; insbesondere
Groß- und Kleinschreibung, Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Abkürzungen,
Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechen-
den Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Me-
dien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige
elektronische Medien und Netzwerke, einschließlich Offline-
und Online-Dienste (insbesondere Internet), sonstige audiovi-
suelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I,
DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen
(einschließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Mer-
chandising-Produkte, Musikalische Werke, Compilations/Kopp-
lungen, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und
alle anderen Printmedien und Druckerzeugnisse.

Sebastian Roth,
Golddistelweg 30, 22391 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Welcome, Mrs. President
Criminal Minds

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Verstummte Stimmen

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen (Off-Line- und On-Line-Dienste ein-
schließlich Web-Page-Auftritte)

Anwalstskanzlei Schultz-Süchting,
Ballindamm 9, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Make Money -
Die Markus Frick Show
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

N24 GmbH,
Medienalle 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

MTV Players
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammen-
setzungen in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildton-
träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle elektronische Me-
dien, insbesondere auch Online- und Offline- Dienste (z.B.
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere
auch CD-ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und
alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller
Art.

MTV Networks GmbH & Co. OHG,
Stralauer Allee 7, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Classic meets India
Classic meets Orient

in allen Kombinationen, Abkürzungen, Darstellungsformen,
Schreibweisen, Schriftarten und mit allen Zusätzen und Unterti-
teln für alle Bild- und Datenträger, elektronische und digitale Me-
dien, CD-Rom, DVD, Film und Video, Printmedien sowie
Online-Dienste und die Durchführung von Veranstaltungen.

Konzertagentur Grandmontagne,
Tännichtgrundstraße 10, 01462 Niederwartha

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Your first Job
My first Job
Perspektive Job
Start a Job

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Schriftarten so-
wie Kombinationen, Wortverbindungen, Abwandlungen und Ab-
kürzungen als Titel für Medien aller Art, insbesondere
Druckerzeugnisse.

KPS Verlagsgesellschaft mbH,
Contrescarpe 74 A, 28195 Bremen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

1 x 1 of life

leben4

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, in allen Medien, ins-
besondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und sonstige
Druckerzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CD-I, DVD, MD)
und/oder Onlinedienste sowie Internet.

Anwaltskanzlei Eikel & Partner GbR,
Hünenweg 15, 32760 Detmold

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Arthrose Kompass
Tipps bei Arthrose
Arthrose Therapie Verzeichnis
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination als Einzel- und Reihentitel, für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse, elektronische und digitale Me-
dien, Softwareerzeugnisse, Internet, Hörfunk, Film, Fernsehen
sowie sonstige Medien einschießlich Offline- und Online-Dien-
ste und sonstige Online-Medien sowie für Ton-, Daten- und Bild-
träger aller Art.

Uwe Kaczmarek,
Kopernikusallee 56, 75175 Pforzheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Bruno der Bär
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphische Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen, in allen Medien, ein-
schließlich Tonträgern und Bildtonträgern, Film, Hörfunk, Fern-
sehen, Software, Off- und Online-Services, CD-Rom, CD-I,
DVD und MD und andere Datenträger sowie für sonstige audio-
visuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und in alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienst-
leistungen aller Art.

MCP Sound & Media GmbH,
Industriestraße 5, A - 6430 Ötztal Bahnhof

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Das Auge von Berlin
Schumanns Fälle
Chefsache

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Heiter ist die Kunst
Wunderbare Tierwelt
Vergangene Zeiten

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Daten- und Tonträger, insbesondere Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Betrieb & Recht
Betrieb & Recht kompakt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hör-
funk, Druckerzeugnisse, Software und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen (On-Line und Off-
Line).

Rechtsanwalt Thomas Gottlöber,
Stephanienstraße 19, 40211 Düsseldorf
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Apotheken News
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

RA Jörg Thomas, LL.M., RAe Rosenberger & Koch,
Reinhardtstraße 17, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Mitwanderzentrale
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Atelier Kaymak -
Atelier für visuelle Kommunikation,
Tittardsfeld 104, 52072 Aachen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Abenteuer: Kochen
Abenteuer Kochen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Levision GmbH,
Soemmeringstrasse 7, 50823 Köln

Unter Hinweis auf § 5 III MarkenG nehme ich für einen Mandan-
ten Titelschutz in Anspruch für

Markenkompendium
Brandcompendium
Butterfly-Container

in allen Schreibweisen, mit allen Zusätzen, in allen Abwandlun-
gen, Titelkombinationen und Darstellungsformen und für alle
Medien.

Rechtsanwalt Dr. Hartwig Sengelmann,
Parkallee 98, 20144 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

shoppen
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

DRIFE Productions c/o Bayerisches Filmzentrum,
Bavariafilmplatz7, 82031 Geiselgasteig
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Kennenlern-Exemplar an!
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Warum sind einige Spielfilme erfolgreich, 
andere aber nicht

Einige ökonomische Überlegungen
Justus Haucap, Ruhr-Universität Bochum

Redaktionell eingebettete Werbung
Eine Chance für das private Fernsehen oder das 

Ende der Glaubwürdigkeit?
Florian Adamski, OMD Germany GmbH/Dr. Manfred Kops, Universität zu Köln

1/2006
3. Jahrgang

Aufbauorganisation und Wertschöpfungs-
struktur von Online-Tageszeitungen 
Eine dynamische Betrachtung im Lichte 
von Etablierung und Krise  
Thomas Hutzschenreuter/Fabian Günther, WHU Vallendar

Public Corporate Governance 
im öffentlichen Rundfunk
Schwachstellen bei Zuständigkeit und 
Zusammensetzung der Aufsichtsgremien 
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten

Peter Besselmann/Alfred Kötzle, Europa-Universität Viadrina
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